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Mitteilungsvorlage

zur Kenntnisim Gemeinderat

Betreff: Antrage nach dem Kommunalen Regelungsbefreiungsgesetz
Bezug:

Anlagen:0

Die Verwaltung teilt mit:
Die Verwaltunghat folgende Antrage nach dem KommRegBefrG beim Land eingereicht:

e §55 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO): Die Universitatsstadt Tiibingen beantragt
eine vierjahrige Erprobungsphase, um von der Pflicht zur Erstellung einer separaten Vermogens-
Ubersichtals Anlage zum Jahresabschluss (§ 55 Abs. 1 GemHVO) befreit zu werden. Da diese ta-
bellarische Ubersicht lediglich Daten zusammenfasst, die ohnehinin der Bilanz und im Rechen-
schaftsbericht abgebildet sind, verursacht sie zusatzlichen Verwaltungsaufwand ohne nennens-
werten Informationsgewinn fiir die Gremienarbeitim Gemeinderat. Der gesetzliche Zweck der
Transparenz Uberdie kommunale Vermogenslage wird stattdessen weiterhin vollumfanglich
durch die bestehenden Erlduterungen zur Bilanz und die laufende Anlagenbuchhaltung erfillt.
Durch den Wegfall dieser redundanten Anlage wird derJahresabschluss deutlich Gbersichtlicher
und Ihre Verwaltung effektiv entlastet, ohne dass die zentralen Prinzipien der Haushaltsklarheit
und-wahrheitbeeintrachtigt werden.

e §37i.V.m.§§ 35, 38 GemHVO: Die Universitatsstadt Tiibingen eine vierjahrige Erprobungsphase
zur Befreiungvon derfortlaufenden Inventarpflicht fir vollstandig abgeschriebene Vermaogens-
gegenstinde ohne Restbuchwert(§37i. V. m. §§ 35, 38 GemHVO). Derzeit bldhen diese soge-
nannten "Karteileichen" die Anlagenbuchhaltung auf und verursachen hohen administrativen
Aufwand bei derjahrlichen Inventur, ohne einen Mehrwert fir die finanzwirtschaftliche Steue-
rung zu bieten. Kiinftigsollen diese Werte —gezielt beschrankt auf immaterielles und bewegli-
ches Sachvermogen des alltaglichen Verwaltungsbetriebs —nach ihrervollstandigen Abschrei-
bung systemseitig deaktiviert werden. So bleiben die Daten historisch nachvollziehbar dokumen-
tiert, entfallen jedoch aus deraufwendigen laufenden Bestandspflege, wodurch die Anlagen-
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buchhaltung deutlich ibersichtlicher wird und wertvolle Ressourcen in der Verwaltung einge-
spart werden.

e Die Universitatsstadt Tibingen beantragt eine Regelungsbefreiung, um bei Dachaufbauten und
Aufstockungen auf dlteren Bestandsgebduden (genehmigt vor dem 22.11.2005) auf denstrengen
Erdbebennachweis verzichten zu diirfen. Stattdessen soll flir diese Erweiterungen das urspriingli-
che Sicherheitsniveau des Bestandsgebaudes (Erdbebenzone 2) ausreichen, wodurch die auf-
wendige und ressourcenbindende bautechnische Prifung entfallt. Ein nach neuen Normen er-
richtetes Dach auf einem dlteren Gebaude erhoht die Gesamtsicherheit faktisch nicht, die derzei-
tige Vorgabe ist daherunverhaltnismaRig. Diese pragmatische Losung erleichtert bauliche Erwei-
terungen undreduziertden Priifaufwand erheblich, ohne das bestehende Schutzniveau fir Leib
und Leben zu beeintrichtigen.

Genehmigte Antrage

§ 41 b Gemeindeordnung (GemO): Der Antragzieltauf eine vierjdhrige Erprobungsphase nach dem
KommRegBefrGab, umvon der gesetzlichen Pflicht zur Auslage gedruckter Sitzungsunterlagen fir
die Offentlichkeit (§41b Abs. 3 GemO) befreitzu werden. Stattdessen sollen Zuh&rerinnen und Zuhé-
rer im Sitzungssaal Gber sichtbare QR-Codes direkt auf die online veréffentlichten Dokumente zugrei-
fen. Da die verwaltungsinterne Gremienarbeit der Stadtverwaltung bereits umfassend digitalisiertist,
ermoglicht diese Umstellung weitgehend einen vollstandigen Verzicht auf physische Ausdrucke. Dies
vereinfacht den Verfahrensablauf erheblich, senkt Kosten und schont Ressourcen, wahrend der ge-
setzliche Zweck der 6ffentlichen Transparenz durch den niederschwelligen digitalen Zugang weiter-
hinvollumfanglich gewahrt bleibt.

Das Innenministerium hat den Antrag bereits genehmigt. Die Verwaltung wird in der nachsten Sit-
zungsrunde dem Gemeinderat daher eine Beschlussvorlage zur Umsetzung des Antrags vorlegen.

Zurickgenommene Antrage

Den Antrag auf eine Vereinfachungbei der Waldumwandlung (Vorlage 69/2026) hat die Verwaltung
zurlickgezogen.

Das Ministerium hat mitgeteilt, dass der Antragaus formalem Griinden unzulassig sei, dafiirdie Ge-
nehmigungeiner Waldumwandlung die héhere Forstbehorde, hier das Regierungsprasidium Frei-
burg, zustandigsei. Nach KommRegBefrG kdnnen aberkeine Ausnahmen von Aufgabendieinder
Zustandigkeit der Regierungsprasidien liegen gemacht werden.

Das Ministerium halt das Anliegen jedoch grundsatzlich fiir berechtigt und hat dahereine entspre-
chende Anderung des LWaldG angekiindigt.



	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	Anlage
	Beratungsfolge
	Typ
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

